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Es geht in die zehnte Runde, am 17. April in Berlin- 
Ein weiterer Verhandlungstermin - ob’s ein entscheidender wird 
hängt von der Verhandlungsbereitschaft der Verleger ab. 
Für den 17. April haben sich der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), die dju in 
ver.di und DJV auf einen zehnten Verhandlungstermin für etwa 14.000 Redakteurinnen und 
Redakteure sowie freie Journalistinnen und Journalisten und Pauschalisten bei Tageszeitungen 
verabredet. Die Verhandlungen werden also kurz vor Ostern in Berlin fortgeführt.  

Diese Verhandlungsrunde steht für die Verhandlungskommission der dju-Tarifkommission unter 
entscheidenden Erwartungen und Fragestellungen: Wird der Verlegerverband BDZV noch für 
ein Tarifergebnis vom Norden der Republik bis in den Süden zur Verfügung stehen oder setzen 
sich die Auflösungserscheinungen aus der neunten Tarifrunde fort? Haben die Verleger er-
kannt, dass es den Journalistinnen und Journalisten im Lande verdammt ernst ist mit der Forde-
rung „ein echtes Einkommensplus muss her!“? Sind die Verleger bereit über ihr letztes Angebot 
von nur zweimal zwei Prozent spürbar hinaus und bei der Laufzeit weit unter drei Jahre zu ge-
hen? Wie sehr sind die Verleger bereit, an dem 
von Ihnen selbst proklamierten Zukunfts-Wert 
eines Tarifabschlusses zu arbeiten und selbst zu 
glauben? Denn dann müssen die zuletzt auch 
von Spitzenvertretern des Verlegerverbands 
ausgelagerten neuen Redaktionen außerhalb 
der klassisch organisierten Verlage in die Gel-
tungsbereiche der Tarifverträge integriert wer-
den, egal ob externe Onlineredaktion oder Re-
daktionsgesellschaft. Und sind die Verleger end-
lich bereit, die seit Jahren im besten Falle stag-
nierenden Pauschalen für Freie in Reaktions-
diensten oder in Reporter-Diensten effektiv an-
zuheben?  

Dazu erwartet die dju-Verhandlungskommission vom BDZV, seine bisherigen Positionen zu 
überdenken und auf die Journalistenseite zuzugehen, um ein Ergebnis zu ermöglichen. Von 
den Antworten auf all diese Fragen wird abhängen, ob der BDZV beabsichtigt, langsam den 
Weg zu einem Tarifergebnis für den seit Sommer 2013 offenen Tarifkonflikt zu ebnen. Die dju in 
ver.di fordert ein Ergebnis mit Gehalts- und Honorarsteigerung von 5,5 %. 

In jedem Fall wird über ein möglicherweise erzieltes Tarifergebnis vor dessen Abschluss in der 
dju-Mitgliedschaft eine Befragung durchgeführt. Sollte der BDZV auf einem nach Bundeslän-
dern differenziertem Tarifergebnis beharren, werden auch die dju-Mitglieder in besonders be-
troffenen Ländern separat zum Tarifergebnis befragt und über dessen Annahme entscheiden. 

Wird der Weg für  eine Lösung geebnet? Foto: Mathias Thurm  
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 Beitrittserklärung         Änderungsmitteilung

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Mitgliedsnummer

 

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

23
8-

08
-0

81
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Einzugsermächtigung
Ich bevollmächtige ver.di, den satzungsgemäßen  Beitrag bis auf 
Widerruf im Lastschrifteneinzugs verfahren von meinem Konto 
einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels 
 Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,  beginnend 
 mit dem  Belastungsdatum, die Erstattung des  be lastenden 
 Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kredit institut 
verein barten Bedingungen. 

Zahlungsweise 
 zur Monatsmitte  zum Monatsende
 monatlich  halbjährlich
 vierteljährlich  jährlich

Kreditinstitut  BIC / BLZ

 
IBAN / Kto-Nr.

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einver standen, dass mein Beschäftigungs- und Mitglied schafts verhältnis betreffende Da ten, deren Änderungen und 
 Ergänzungen, im Rahmen der Zweck bestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschafts politischer Auf gaben elektronisch verarbeitet 
und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Vorname und Name (Kontoinhaber/in)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 freie/r Mitarbeiter/in    Angestellte/r    Selbständige/r    Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatl. Bruttoverdienst Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 

€
  

Werber/in 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Es ist Zeit – Jetzt Mitglied werden! 
Die dju in ver.di macht den Unterschied 
In Tarifauseinandersetzungen gilt dies auf jeden Fall. Aber auch für diejenigen, die nicht in einer 
Zeitungs- oder Zeitschriftenredaktion arbeiten, macht die dju in ver.di den Unterschied. Ob es 
um angemessene Vergütung für Freie geht, um eine zeitgemäße Ausbildung oder die Sicherung 
der Pressefreiheit als Grundrecht: Bei uns können Sie mitgestalten und profitieren davon, dass 
es einen Unterschied macht, ob Sie einen kompetenten Rechtsschutz und einen 
Ansprechpartner haben, der Sie in allen beruflichen Fragen berät und mit Ihnen gemeinsam Ihre 
Interessen vertritt und wirksam durchsetzt. 


